
empfehlung“ ausgewiesen ist, und im 
Verstoßfalle sofort eine Abmahnung 
schicken, so gibt es auch Mitbürger, 
die sich serienmäßig zum Schein 
bewerben und dann auf Entschädi-
gung klagen. 

Diese Praxis vor Augen, wurden 
natürlich auch „AGG-Hopper“ erwar-
tet, die von der erweiterten Klage-
befugnis profitieren wollen. Solche 
Fälle sammelt die Kanzlei Gleiss Lutz 
in ihrem „Archiv zum Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz“ (www.agg-
hopping.de). Nutzen kann es jeder 
Arbeitgeber, jeder Rechtsanwalt, jedes 
Gericht. Um etwaigen Missbrauch 
(auch von Arbeitgebern) auszuschlie-
ßen, muss vor der kostenfreien Aus-
kunft eine Entschädigungsforderung 
beziehungsweise eine entsprechende 
Klage nachgewiesen werden. Aber 
Vorsicht im Verdachtsfall: Versuchte 
Missbräuchlichkeit muss der Arbeit-
geber vor Gericht in vollem Umfang 
nachweisen.

Da kann dieses Archiv Gold wert 
sein: Unser Herr G. war gleich in 24 
Fällen bei den Stuttgartern registriert. 
Bei der nachfolgenden Gerichtsver-
handlung wurde die Klage des G. kos-
tenpflichtig abgewiesen.

Ob er wohl in Berufung ging?
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60 Jahre THB – den Hamburger Reedern zum Trotz
Vom gedruckten Schiffsmeldedienst zur Nachrichtenagentur

wau. Der in Hamburg erscheinende 
Tägliche Hafenbericht (THB) ist 
60 Jahre alt geworden. Die Grün­
dung der Branchenzeitung geht 
auf den Hamburger Reeder und 
Europapolitiker Erik Blumenfeld 
(CDU) zurück, der bereits 1947 bei 
den britischen  Besatzungsbehör­
den eine Lizenz für den THB und 
das dafür nötige Papierkontingent 
beantragt hatte. 

Blumenfeld war davon über-
zeugt, dass alle land- und see-
seitigen Teilnehmer der Seever-
kehrswirtschaft ein existenzielles 
Interesse daran haben, zu wissen, 
wann ein  bestimmtes Schiff in 
den Hamburger Hafen einlaufen 
werde. Axel Springer, Blumenfelds 
Freund, bestärkte ihn damals noch 
in der Idee, indem er ihm riet, den 
THB zu dem Informationsforum 
für die gesamte deutsche Seewirt-
schaft auszubauen.

Aus dem gedruckten Schiffs-
meldedienst im DIN A4-Format 
der frühen Jahre hat sich eine Nach-
richtenagentur entwickelt, die durch 
ihre digitalen Dienste für Umschlag-
gesellschaften, Speditionen, Werften 
und jegliche Logistikdienstleister eine 
entscheidende Informationsquelle der 
Seeverkehrswirtschaft geworden ist. 
Sir Erik, wie er in den 60er und 70er 
Jahren genannt wurde, hat seinem tief 
sitzenden Ärger über viele (undank-
bare) Hamburger  Reeder, die grund-

sätzlich mit Anzeigen für den THB 
geizen, in ironischen Bonmots Luft 
gemacht. Als Europaabgeordneter for-
mulierte Sir Erik den schönen Satz: 
„Hamburger Reeder sind national, 
solange es ihrem Geldbeutel nutzt.“  

Den Hamburger Reedern zum 
Trotz hat sich der THB kontinuier-
lich weiterentwickelt. Seit  1977 trägt 
der  THB verdientermaßen und inter-

hje. Da gibt es einen Herrn G. Ob er 
wirklich so heißt, spielt keine beson­
dere Rolle. Er ist, sagen wir – 42? War 
mal selbstständig, hatte Groß- und 
Außenhandelskaufmann gelernt, 
sucht jetzt jemanden, der die Sozial­
aufwendungen mit ihm teilt. Also eine 
Festanstellung. Wieder. Er bewirbt 
sich auf eine Annonce „Jüngere/r 
Buchhalter/in“. Er, wie alle ande­
ren Bewerber, entspricht nicht dem 
Anforderungsprofil des Inserenten. 
Herr G. erhält also eine Absage.

Tage später bekommt der Inserent 
Post von besagtem G.: Er fühle sich 
diskriminiert, sei wegen seines Alters 
nicht berücksichtigt worden.

Hoppla, sagt sich der Inserent und 
übergibt alles seinem Anwalt. Dessen 
den Vorwurf zurückweisender Brief 
entspricht wohl nicht den Vorstellun-
gen des Herrn G. (immer noch 42). 
Der erhebt Klage vor dem Arbeitsge-
richt, will Schadenersatz. 40.000 Euro. 
Das Gericht schlägt einen Vergleich 
vor: 1000 Euro. Das sieht der Inserent 
nicht ein, kann er doch nachweisen, 
dass Ältere, also 42 plus x, zum Vor-
stellungsgespräch geladen gewesen 
waren.

Der Inserent ist sauer. Sein Anwalt 
auch. Der hat Kenntnis von einer Sozi-
etät Gleiss Lutz in Stuttgart, die ein 

ganz besonderes Archiv seit August 
2006 führt: Hier werden Verfahren 
gesammelt, in denen es um miss-
bräuchliche Diskriminierungsklagen 
von Arbeitnehmern geht. Also um den 
– schamlosen – Versuch, eine ausge-
weitete Rechtslage im Bereich Gleich-
behandlung zu instrumentalisieren: 
Eben seit der Novellierung sind nicht 
nur Diskriminierungen wegen des 
Geschlechts oder wegen einer Schwer-
behinderung untersagt, sondern auch 
solche aufgrund von Rassezugehörig-
keit, ethnischer Herkunft, Religion 
oder Weltanschauung, Alter (!) oder 
sexueller Identität. So steht es im All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG, § 611 a BGB). Und: Abgelehnte 
Bewerber haben bei entsprechendem 
Verdacht, diskriminiert worden zu 
sein, ein Klagerecht.

Solche Berechtigung macht augen-
scheinlich begehrlich. So hatte schon 
2005 das Arbeitsgericht Potsdam in 
einem Fall, in dem eine Stelle unzu-
lässig nur für Frauen ausgeschrieben 
worden war, dagegen angestrengte 
Entschädigungsklagen als „611a-
Hopping“ bezeichnet: So wie „haupt-
berufliche Wettbewerbshüter“ alles 
fünf Mal anfassen, um zu sehen, ob da 
denn auch eine „unverbindliche Preis-

Rechtstipp

Seit dem 1. Juli 2008 ist das neue Pfle-
gezeitgesetz in Kraft. Durch das Gesetz 
erhalten Arbeitnehmer die Möglichkeit, 
von der Arbeit freigestellt zu werden, um 
die Pflege naher Angehöriger zu orga-
nisieren oder selbst zu übernehmen. Ziel 
des Gesetzes ist es, die häusliche gegen-
über der stationären Pflege zu stärken. 
Außerdem soll die ambulante Pflege 
weiter ausgebaut werden. 

Das Pflegezeitgesetz sieht zwei unter-
schiedliche Freistellungsansprüche vor. 
Der Arbeitnehmer kann zunächst im 
Falle eines unerwartet auftretenden 
Pflegefalles eines nahe stehenden Ange-
hörigen eine Freistellung von bis zu zehn 
Tagen verlangen (kurzzeitige Arbeitsbe-
freiung). Der Kreis der nahen Angehö-
rigen ist im Gesetz abschließend festge-
legt. Hierzu gehören u.a. Großeltern, 
Eltern, Geschwister, Ehegatten, Lebens-
partner oder Kinder. Dem Arbeitgeber 
ist die Verhinderung der Arbeitsleistung 
und deren voraussichtliche Dauer un-
verzüglich anzuzeigen. Er muss dem 
Fernbleiben nicht zustimmen, kann aber 
die Vorlage einer ärztlichen Bescheini-
gung über die Erforderlichkeit der Pfle-
ge und die Pflegebedürftigkeit des An-
gehörigen verlangen. Ein Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung wird durch das Pfle-
gezeitgesetz nicht ausgelöst. Er kann sich 
mangels anderweitiger Begründung (Ta-
rif, Einzelvertrag) aus § 19 BBiG für Aus-
zubildende und für Arbeitnehmer aus § 
616 BGB ergeben. Danach ist der Arbeit-
geber zur Zahlung des Entgeltes ver-
pflichtet, wenn der Arbeitnehmer eine 
verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit 
ohne sein Verschulden an der Dienst-
leistung verhindert ist. Der Anspruch 
aus § 616 BGB kann jedoch arbeitsrecht-
lich ausgeschlossen sein.

Das Pflegezeitgesetz sieht darüber hin-
aus eine bis zu sechs Monate andauern-
de Pflegezeit vor. Die Gewährung einer 
solchen Freistellung kann der Arbeit-

Inhalt und Auswirkungen des neuen Pflegezeitgesetzes
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Norbert Guhl, 

AGA Unternehmens-

verband Großhandel, 

Außenhandel, Dienst-

leistung e.V.

nehmer jedoch nur in Unternehmen mit 
regelmäßig mehr als 15 Beschäftigten 
verlangen. Der Arbeitnehmer muss au-
ßerdem die Pflegebedürftigkeit des An-
gehörigen nachweisen. Die Pflegezeit so-
wie deren Dauer und Umfang ist dem 
Arbeitgeber spätestens zehn Arbeitstage 
vor deren Beginn schriftlich anzuzeigen. 
Der Arbeitnehmer kann auch eine teil-
weise Freistellung (Teilzeit) wählen, 
muss in diesem Fall jedoch die ge-
wünschte Verteilung der Arbeitszeit mit 
angegeben. Die Pflegezeit ist dem Ar-
beitnehmer grundsätzlich zu gewähren. 
Der Arbeitgeber kann diese nur ableh-
nen, wenn dem dringende betriebliche 
Gründe entgegenstehen. 

Ist der Angehörige nicht mehr pflegebe-
dürftig oder wird die Pflege unmöglich 
oder unzumutbar, endet die Pflegezeit 
vier Wochen nach Einritt der veränder-
ten Umstände. Der Arbeitgeber muss 
hiervon unverzüglich unterrichtet wer-
den. In allen anderen Fällen kann die 
Pflegezeit nur mit Zustimmung des Ar-
beitgebers vorzeitig beendet werden.

Der Arbeitnehmer erhält auch während 
der Pflegezeit keine Vergütung. Die Pfle-
gekasse zahlt während der Freistellung 
jedoch Beitragszuschüsse zum Erhalt der 
Kranken- und Pflegeversicherung. 

Das Gesetz enthält ein Kündigungsver-
bot für Arbeitnehmer während der Frei-
stellungszeit. Das Verbot gilt bereits ab 
dem Zeitpunkt, zu dem der Arbeitneh-
mer die kurzzeitige Arbeitsbefreiung 
oder die Pflegezeit ankündigt, selbst 
wenn er sich zu diesem Zeitpunkt noch 
in der Probezeit befindet. Will der Ar-
beitgeber dennoch kündigen, muss er 
zunächst die Zustimmung der für Ar-
beitsschutz zuständigen obersten Lan-
desbehörde einholen. Anderenfalls ist 
die Kündigung unwirksam.

Tipp: Als Arbeitgeber können Sie die be-
gehrte Freistellung des Arbeitnehmers 
grundsätzlich nicht verweigern. Lassen 
Sie sich jedoch die Pflegebedürftigkeit 
sowie die Notwendigkeit der häuslichen 
Pflege durch eine ärztliche Bescheini-
gung nachweisen, wenn Anlass zu Zwei-
fel besteht.

Weitere Informationen: 
www.aga.de

„Mensch“ der TÜV SÜD AG vor rund 
200 Gästen über Chancen für Füh-
rungskräfte in der Metropolregion 
Hamburg und die Bedeutung qualifizie-
render Fortbildungen. „Die Hamburger 
Wirtschaft ist – historisch und geogra-
fisch bedingt – internationaler ausge-
richtet als andere deutsche Städte“, so 
Uldall. „Da die internationale Arbeits-
teilung immer größere Anforderungen 
an die Unternehmen stellt, um auch in 
der Zukunft dem international gefor-
derten Niveau standhalten zu können, 
ist eine kontinuierliche und erstklas-
sige Aus- und Fortbildungsaktivität der 
Unternehmen gefordert.“

sg. Das neue Training Center Hanse 
bietet zahlreiche Weiterbildungen in 
vielen Themenfeldern an, so beispiels­
weise in Verkehr, Logistik, Qualitäts­
management, Gesundheit und Pflege, 
Gebäudetechnik oder auch Elektro­
technik. Ein weiterer wichtiger Bau­
stein, um Fachkräfte adäquat aus- 
und weiterbilden zu können.

Bei der feierlichen Eröffnung im Juli 
diskutierten Gunnar Uldall, Senator 
a.D. für Wirtschaft und Arbeit der Stadt 
Hamburg, Alexander Birken, Personal-
vorstand der Otto Group, und Prof. Dr. 
Peter Schaff, Leiter des Geschäftsfeldes 

Die Otto Group betrifft der Fach-
kräftemangel bereits heute. Alexander 
Birken: „Wir werden 2008 rund 600 
Positionen in allen Unternehmens-
bereichen der Verwaltung besetzen. 
Besondere Schwerpunkte liegen dabei 
in den Bereichen E-Commerce, Mar-
keting und IT. Wir haben bei man-
chen Positionen große Mühe, geeig-
nete Fachkräfte zu finden. Mehr noch, 
behindert uns diese bereits heute, 
Geschäfte zu machen.“ 

Weitere Informationen: 
www.tuev-sued.de/akademie

TÜV SÜD eröffnet Training Center für Weiterbildung

Hopping – Scheinbares für viele Scheine
Wie AGG-Hopper versuchen, sich schamlos zu bereichern

national anerkannt den Untertitel 
„Deutsche Schiffahrtszeitung“. 
Heute bringt der THB sämtliche 
Meldungen aus der Seeschifffahrt, 
der Küsten- und Binnenschifffahrt, 
der Logistik, aus dem Schiffbau, 
den Häfen und der Meerestech-
nik. Zudem veröffentlicht der THB 
Artikel über Seerecht, Frachtindi-
zes, Frachtabschlüsse, Schiffsan- 
und -verkäufe, Ratenänderungen, 
Liniendienste und Schiffsabfahrts-
listen (online) von Hamburg bis 
Antwerpen.

Die internationale Anerkennung 
und der Erfolg des THB wären aber 
ohne das beispielhafte Engagement 
der Redakteure und ihrer fast 
fanatischen Liebe zur Schifffahrt 
undenkbar. Jens Meyer, der von 
1979 bis 2006 Chefredakteur des 
THB war, hat den THB  auch in den 
schweren Jahren, als es deutschen 
Reedern wirklich dreckig ging und 
sie noch nicht von den Wohlta-
ten der nationalen Tonnagesteuer 
profitierten, leise und kompetent 

geführt. Seit 2006 lenkt Frank Binder, 
der sich bereits seit Jahrzehnten im 
Axel Springer Verlag mit Schifffahrt 
beschäftigt, den THB. Binder ist es zu 
verdanken, dass rund um den THB 
neue Informationsangebote in digita-
ler oder Printform entstehen.

Weitere Informationen: 
www.thb.info

Für alle, die mit Seefahrt und Hafen zu tun haben, 
ist der THB Pflichtlektüre.
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